
BDKJ-DV I/2007 vom 28. April 2007 
 

 

Beschluss zu  

Antrag Nr. 7 
 

 

 

Antragsgegenstand:  Einrichtung einer Satzungsreformkommission 

 

Antragsteller:  BDKJ Diözesanvorstand 
 
 

 

 

 
 
Die BDKJ-Diözesanversammlung möge beschließen: 

 
 

 

Der BDKJ-Diözesanvorstand wird beauftragt, eine „Satzungsreformkommission“ 

einzurichten. 

Diese hat die Aufgabe, die Satzung an die Neuerungen auf Bundesebene anzupassen und 

dabei die Vorbehalte von Bischof und BDKJ-Bundesebene gegen die aktuelle Satzung zu 

berücksichtigen. 

 
 

 

Ergebnis:  Der Antrag ist mit vier nicht abgegebenen Stimmen 

angenommen.  


